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Beilage zu Nro SS der schweizerischen Lehrer-Zeitung

Ausschreibung der sämmtlichen Lehrmittel

für den

Heligionsunterrickt cker zürrkeriscken Pnmarsrkule.

Es wird anmit durch Aussetzung eines Preises von
23V Franken zur Einreichung von Entwürfen zu den Lehr-

Mitteln für den Religionsunterricht der Elementar-
schule, und' durch Aussetzung eines Preises von âiw
Franken zur Einreichung von Entwürfen zu den Lehrmitteln
für den Religionsunterricht der Realschule und der

Ergänzungsschule eingeladen.

Der neue Lehrplan der zürcherischen Primärschule vom 23. April
1861 bezeichnet den Gang und das Ziel dieses Unterrichts durch

folgende nähere Bestimmungen:

Religions - Unterricht.
Elementarschule.

1. Klasse. Erweckung bestimmterer religiös-sittlicher Gefühle

durch Veranschaulichung eines wahrhaft religiös-sittlichen Ver-

Haltens namentlich von Kindern selbst in ihrer Beziehung zu Gott
und zum Heilande, sowie zu ihren Eltern, Lehrern, Geschwi-

stern, Mitschülern :c., — vermittelst einfacher Erzählungen,

welche aber vom Lehrer immer mündlich vorgetragen und

von den Schülern nur auf dem Wege weiterer Besprechung

angeeignet werden sollen. Von Zeit zu Zeit auch Zusam-

mensassung des Dargestellten und Besprochenen in kurzen

und bei öfterer Wiederholung auch leicht dem Gedächtniß

sich einprägenden Spruchsätzen und Versen.

2. K l a s s e. Weitere Erweckung und Schürfung des religiös-
sittlichen Gefühls ünd Entwicklung der einfachsten Begriffe
sowohl über Gott und unser Verhältniß zu Gott, als auch

über die Bewährung der frommen Gesinnung im Leben,

— auf Grundlage einfacher Erzählungen, in welchen das

zu Besprechende klar angeschaut werden kann. Auch dabei

von Zeit zu Zeit Zusammenfassung des Besprochenen in
kurzen Spruchsätzen und Versen und Auswendiglernen einiger

religiöser Liedchen.

3. Klasse. Fortsetzung des bisherigen Unterrichts; zur star-

kern Anregung religiös-sittlicher Selbstthätigkeit aber vor-
zugsweise aus Grundlage solcher Erzählungen, welche die

zu entwickelnden Begriffe in wirklich geschehenen Begeben-

heitcn veranschaulichen und daher vorzugsweise der Geschichte

des christlichen Lebens entnommen sein sollen. Von Zeit
zu Zeit Auswendiglernen einiger religiöser Liedchen.

Realschule.

einem besonders zu veranstaltenden kurzen Anhang zum Lehr-

mittet.

5. Klasse. Betrachtung einer Reihe von Erzählungen aus
dem Leben Jesu, theils zur Vermittlung einer sichern Kennt-

nih des Inhalts dieser Erzählungen an und für sich, theils

zur reichhaltigem Veranschaulichung der christlichen Fröm-

migkeit überhaupt. Daneben feste Einprägung einer mäßigen

Anzahl Sprüche und Lieder wie in der vorigen Klasse.

6. Klasse. Einführung in den Lehrgehalt des Evangeliums
durch ausführliche Bettachtung und sorgfältige Erklärung
von Gleichnissen und Aussprüchen Jesu, und Betrachtung

einiger Bilder aus der Wirksamkeit der Apostel. Daneben

Auswendiglernen einer Anzahl Sprüche und Lieder wie in
den beiden vorigen Klaffen.

Ergänzungsschule.
7. Klasse. Geschichte der Religion des Alten Testamentes

als Vorbereitung auf Jesus Christus, in Wiederaufnahme
der schon in der Alltagsschule behandelten einzelnen Bilder
aus dieser Zest, vorzüglich aber in Hervorhebung des sie

verbindenden Zusammenhangs und der in ihnen zu Tage
tretenden Entwicklung, mit Zugrundelegung einer für diese

Altersstufe angemessenen Zusammenstellung und Bearbeitung
der einschlägigen alttestamentlichen Abschnitte.

8. Klasse. Das Leben Jesu in weiterer Ausführung und

Vervollständigung der schon in der Alltagsschule vorgekom-

menen Mittheilungen aus demselben, zunächst mit Zugrunde-

legung eines der drei ersten Evangelien, aber auch mit
Beiziehung einzelner Abschnitte der übrigen.

9. Klasse. Die Geschichte der Apostel als ein zusammen-

hängendes Bild ihrer Thätigkeit für die Verbreitung des

Evangeliums, — mit Zugrundelegung einer für diese Alters-
stufe angemessenen Zusammenstellung und Bearbeitung von
Abschnitten der Apostelgeschichte und leichterer Abschnitte der

neutestamentlichen Briefe.
Daneben in allen drei Klassen Wiederholung der schon

in der Alltagsschule auswendig gelernten Sprüche und Lie-

der, und feste Einprägung einer mäßigen Auswahl noch

nicht gelernter Sprüche des zürcherischen Katechismus und

Lieder des kirchlichen Gesangbuches in einem dem Lehrmittel
beigesügten Anhang.

Zur Ausführung dieser Bestimmungen des Lehrplanes wer-
den nun durch gegenwärtige Ausschreibung solgendeLehrmittel
verlangt:

Nie Lehrmittel der Elementarschule.
I.

In ein dem Lehrer in die Hand zu gebendes Handbuch
g. Einige Winke über die methodische Behandlung des gesamm-

ten sowohl in dem Handbuche des Lehrers, als in dem

4. Klasse. Betrachtung einer Reihe einzelner Bilder aus
der Zeit des alten Testamentes ebensowohl zur Vermittlung
einer sichern Kenntniß der wichtigsten Personen und Vor-
gänge in der Vorgeschichte des Christenthums, als auch zur
größern Befestigung und Weiterführung der religös-sittlichen

Begriffe überhaupt. Daneben Auswendiglernen einer mäßigen
Anzahl für dieses Alter passender Lieder und Sprüche nach j
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Schulbüchlein der Elementarschüler enthaltenen religiösen Lehr-
stosses.

d. Eine Sammlung von hundert einfachen Erzählungen zur
Veranschaulichung eines wahrhast religiös-sittlichen Verhal-
tens namentlich von Kindern selbst in ihren verschiedenen

im Lehrplan näher bezeichneten Beziehungen, entnommen

ebensowohl aus der (profanen oder biblischen) Geschichte,

als aus den gewöhnlichen Verhältnißen des Lebens, und

geeignet zum mündlichen Vortrag durch den Lehrer und zur

Wiederholung durch die Schüler der Elementarklasse, sowie

begleitet von geeigneten Spruchsätzen und Versen.

e. Eine Sammlung von etwa KV einfachen Erzählungen zur
Veranschaulichung der einfachsten religiös-sittlichen Begriffe
nach den näheren Bestimmungen des Lehrplanes, entnom-

men ebensowohl aus der (profanen oder biblischen) Geschichte

als aus den gewöhnlichen Verhältnissen des Lebens, und

geeignet zum mündlichen Vortrag in der zweiten Elementar-

klaffe (erstes Halbjahr) sowie begleitet von kurzen Spruch-

sähen und Versen.

II.
In die Schulbüchlein der Kinder.

». In das zweite Schulbüchlein:
Eine Sammlung von 25—3V einfachen religiösen Erzäh-

lungen zur Wiederaufnahme und Weitersührung des auf

Grundlage der mündlich vorgetragenen Erzählungen schon

Behandelten, besonders in der zweiten Hälfte des Schul-

jahres, mit einem kleinen Anhang (4—5 Seiten) religiöser

Liedchen).

d. In das dritte Schulbüchlein:
Eine Sammlung von etwa 5V Erzählungen wirklich gesche-

hener Begebenheiten zur Veranschaulichung der wichtigsten

religiös-sittlichen Begriffe und zur Anregung religiös-sittlicher

Selbstthätigkeit nach den Forderungen des Lehrplancs mit

einem kleinen Anhang (4—5 Seiten) religiöser Liedchen.

L. Die Lehrmittel der Realschule und der Ergün-
zuugsschule.

I.
In da« dem Lehrer in die Hand zu gebende Handbuch.

». Einige Winke über die methodische Behandlung des gesamm-

ten in den Schulbüchern der Realschule und der Ergänzungs-

schule enthaltenen religiösen Lehrstoffes, sowie einige kurze

Satzerklärungen.

b. Eine Anleitung, wie am zweckmäßigsten bei Zugrundelegung
eines der drei ersten Evangelien zur Behandlung des Le-

bens Jesu in der 2. Klasse der Ergänzungsschule auch geeig-

nete Abschnitte der übrigen beigezogen werden.

II.
Iu di« Schulbücher der Kinder.

». In das Schulbuch der 1. Realklasse.

Etwa 3 Bogen „Bilder aus der Zeit des alten Testamen-

tes in kurzen, leicht übersichtlichen Abschnitten" und eine mäßige

Anzahl für diese Altersstufe passender Sprüche und Lieder zum

Auswendiglernen in einem besondern kleinen Anhang.

d. In das Schulbuch der 2. Realklasse.
Etwa 3 Bogen Erzählungen aus dem Leben Jesu in kurzen,

leicht übersichtlichen Abschnitten" und eine mäßige Anzahl
passender Sprüche und Lieder zum Auswendiglernen in
einem besondern kleinen Anhang.

o. In das Schulbuch der 3. Realklasse.
Etwa 3 Bogen „Gleichnisse und Aussprüche Jesu und einige

Bilder aus der Wirksamkeit der Apostel in kurzen, leicht

übersichtlichen Abschnitten und eine mäßige Anzahl passen-

der Sprüche und Lieder zum Auswendiglernen in einem

besondern kleinen Anhang.

(I. In das Schulbuch der Ergänzungsschulc.
1) Eine Sammlung alttestamentlicher Abschnitte in einer für

diese Altersstufe angemessenen Zusammenstellung und Bear-

beitung zu der im Lehrplan geforderten Behandlung der

Geschichte der Religion des alten Testamentes.

2) Eine Sammlung von Abschnitten der Apostelgeschichte und

der neutestamentlichen Briefe in einer für diese Altersstufe

angemessenen Zusammenstellung und Bearbeitung zu der im

Lehrplan geforderten Behandlung der Geschichte der Apostel

als eines zusammenhängenden Bildes ihrer Thätigkeit für
die Verbreitung des Evangeliums.

3) Außer der Wiederholung der schon in den Schulbüchern
der Realschule enthaltenen Sprüche und Lieder noch eine

mäßige Anzahl noch nicht gelernter Sprüche des zürcheri-

schen Katechismus und Lieder des kirchlichen Gesangbuches.

Betreffend den Umfang der Lehrmittel der Elementarschule

wird nichts vorgeschrieben. Die Abschnitte in die Schulbücher

der Realschule aber sollen ohne den Anhang nicht über 3, und
der Gesammtstoff für die Ergänzungsschule ohne den Anhang
nicht über 10 Bogen stark werden.

Die sämmtlichen Prcisarbeiten sind, jede mit einem Motto

überschrieben und mit einem verschlossenen Briefe versehen, der

den Namen des Verfassers enthält und mit demselben Motto

überschrieben ist, soweit sie sich auf die Lehrmittel der Elemen-

tarschule beziehen, spätestens bis zum 3R. August 18k«î, und

soweit sie sich auf die Lehrmittel der Realschule und der Er-

gänzungsschule beziehen, spätestens bis zum 3V. April I8K4
der Direktion des Erziehungswesens einzusenden.

Jeder Bewerber übernimmt die Verpflichtung, bei Erlan-

gung des Preises sein Manuskript zunächst vorübergehend zur

Begutachtung durch die Schulkapitel, dann aber auch auf Ver-

langen des Erziehungsrathes behuss Einführung in die zürche-

rischen Primärschulen für immer und eigenthümlich dem Erzie-

hungsrathe zu überlassen, wogegen er im letztern Falle noch

über den Preis hinaus für jede Auflage von 20,000 Exem-

plaren, die in den ersten 15 Jahren veranstaltet wird, eiu
Honorar vo» SV Frauke» für dm Druckbogen zu bean-

spruchen hat.

Mit der Beurtheilung der eingehenden Arbeiten und der

Antragstellung betreffend Ertheilung von Preisen wird der Er-

ziehungsrath eine Kommission von Lehrern und Geistlichen be-

austragen.

Zürich, den 11. Juli 18K2.

Der Direktor des Erziehungswesens:

vr. Ed. Suter.
Der Sekretär:

Fr. Schweizer.



Ausschreibung der sämmtlichen Lehrmittel

für dm

GesNNgunterrickt Äer Zürrkerisrken Drimarsäule.

Es wird anmit durch Aussetzung eines Preises von
3OO Franke» zur Einreichung von Entwürfen zu den sammt-
lichen Lehrmitteln für den Gesangunterricht der
zürcherischen Primärschule eingeladen.

Der nme Lehrplan der zürcherischen Primärschule vom

23. April 1861 bezeichnet den Gang und das Ziel dieses Un-

terrichts durch folgende nähere Bestimmungen:

Gesang - Unterricht
- Elementarschule.

1. Klasse. Hat noch keinen Gesanguntcrricht.

2. Klasse. Singen nach dem Gehör im Umfang von 3 Tö-

nen vom Grundwn 6 aus und abwechselnd mit diesen Ge-

Hörübungen Taktübungen im Zweitakt. Das Nämliche mit

Hinzufügung des 4. Tons und Anwendung des Gelernten

in einer Anzahl Liedchen.

3. Klasse. Gehörübungen im Umfang von 5 Tönen, vom

Grundton o aus, vorerst in stusenweiser, dann in sprung-

weiser Tonfolge. Bezeichnung der Töne durch Zahlen, und

Uebungen im selbstständigen Unterscheiden und Bezeichnen

gehörter Töne, und ebenso im selbstständigen Treffen bloß

mit der Zahl bezeichneter Töne. Taktübungen im Zwei- und

Dreitakt und Treffübungen in diesen Taktarten. Das Näm-

liche im Umfange von 6 Tönen. Singen eines einzigen

Tones auf mehrere Schläge, sowie mehrerer gleichlanger Töne

auf Einen Schlag. Bezeichnung der Töne durch Noten und

Anwendung aller dieser Uebungen in einer Anzahl auf 3 Li-

nien geschriebener Licdchcn.

Reals chule.

4. Klasse. Gehörübungen im Umfange der ganzen Ton-

leiter und Bezeichnung der Töne auf dem fünflinigcn Noten-

system (Hauptton auf der ersten Linie). Vielfache Uebung

der Töne der Tonleiter in stufenweiser Aufeinanderfolge

auf- und absteigend und ebenso sprungweise. Anwendung
des Accentes sowohl bei Bezeichnung mit Zahlen, als mit
Vokalen und Sylben. Taktübungen im 4/« Takt und Ue-

bung der bisher aufgefaßten Taktarten im Lesen einstimmiger
Lieder. Beständige Anwendung des Gelernten im Singen
von Liedern.

5. Klasse. Gehörübungen, sowie Bezeichnen und Treffen

der Töne der aufwärts bis 3 und abwärts bis 7 erweiter-

ten Tonleiter. Rhythmische Uebungen im Singen von 4 Tö-

nen auf Einen Schlag. Einführung des «
g Takts. Be-

Zeichnung der verschiedenen Taktarten und der rhythmischen

Gliederung der Sätze. Versetzung des Haupttons ans die

erste untere Ansetzlinie und Lesen des zweistimmigen Satzes
im Violinschlüssel, sowie Kenntniß und Anwendung der dyna-
mischen Grade und Zeichen. Beständige Anwendung des

Gelernten im Singen von Liedern.

6. Klasse. Gehörübungcn, sowie Bezeichnen und Treffen
der Töne im ganzen Tonumfang und Einführung der Ton-
namen. Uebung der einfachsten zufälligen Töne, Angabe
ihrer Bezeichnung und Kenntniß der Ganz- und Halbtöne.
Leseübungen in den durch Transposition nächst abgeleiteten

Dur-Tonarten, zunächst vermittelst Bezeichnung des Haupt-
tones durch eine fette Linie oder einen besondern Custos,
dann durch Einführung der gewöhnlichen Vorzeichnung. Be-
ständige Anwendung des Gelernten im Singen von Liedern,
besonders in solchen von Ei-äur.

Ergänzungsschule.
In allen drei Klaffen weitere Befestigung der in der All-

tagsschule erzielten Fertigkeiten und Kenntnisse, sowie genauere
theoretische Kenntniß der gewöhnlichsten Dur-Tonarten, ihrer
Hauptaccorde und Intervalle mit Zugrundelegung eines Lieder-

cyclus: auch Einübung einiger Lieder, in welchen leichtere Moll-
tonarten vorkommen.

Singschule.
Genauere Einübung der in der Kirche zu singenden Choräle

und Vervollkommnung im Figuralgesang und dabei besondere

Rücksicht auf die große Wünschbarkeit, daß eine Anzahl schöner

Lieder auch auswendig sollte gesungen werden können.

Zur Ausführung dieser Bestimmungen des Lehrplans wer-
den nun durch gegenwärtige Ausschreibung folgende Lehr-
Mittel verlangt:

Zn ein dem Lehrer in die Hand z« gebendes Hand-
buch als einzelner Abschnitt, eine methodische An-

leituug zur Ertheiluug des Gesaugunterrichts.
Unter dieser „methodischen Anleitung" versteht die Behörde

aber keineswegs eine eigentliche Methodik des Gesangunterrichts

in der Primärschule mit theoretischer Vorführung und Begrün-

dung der allgemeinen Grundsätze, welche dabei in Anwendung
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kommen, sondern vielmehr einen Grundriß dieser Anwendung
selbst, und zwar in so genauem Anschluß an die einzelnen Be-

stimmungen des Lehrplanes und in so spezieller Vorführung der

darin geforderten Uebungen, daß der Lehrer in dieser „Anlei-
tung" durch alle Schuljahre hindurch Schritt für Schritt sichern

Rath finden kann.

Als Hauptinhalt dieser „methodischen Anleitung" wird da-

her bezeichnet: eine genaue Aufzählung aller nach dem Lehrplan
der Primärschule in den verschiedenen Klassen der Elementar-

und der Realschule nach und nach vorzunehmenden Uebungen

in ihrer natürlichen Aufeinanderfolge, sowie eine genauere Be-

Zeichnung der nach dem Lehrplan in der Ergänzungsschule vor-

zunehmenden Meldungen.
Dieser Aufzählung können dann allerdings als kurze Ein-

leitung auch einige Andeutungen über die dem Lehrplane zu

Grunde liegenden Grundsätze und über das zu erreichende Lehr-

ziel überhaupt vorangeschickt werden; jedenfalls aber sind den

Uebungen der 2. und der 3. Elementarklasse immer auch die

von dem Lehrplan geforderten Anwendungen derselben in aus-

wendig zu singenden Liedchen, denjenigen der übrigen Klaffen

aber wenigstens regelmäßige Hinweisungen auf die in den Schul-

büchern der Kinder enthaltenen Anwendungen, sowie einige Winke

betreffend Benützung des kirchlichen Gesangbuches beizufügen.

II.
I« die Schulbücher der Kinder.

1) In das dritte Schulbüchlein (dritte Elementarklaffe).

Eine kleine Sammlung auf drei Linien geschriebener

Liedchen.

2) Als besonderes Liederbuch der Realschule.
Eine nach dem Fortschritte der Uebungen durch alle

drei Schuljahre geordnete und zur Anwendung des Ge-

lernten dienende Sammlung ein- und zweistimmiger

Lieder.

3) In das Schulbuch der Ergänzungsschule.
Eine Sammlung zwei- und dreistimmiger Lieder nach

den Forderungen des Lehrplans.

III.
I« das große Tabellenwerk der Primärschule.
Die sämmtlichen zur Ausführung der in der „methodischen

Anleitung" bezeichneten Uebungen erforderlichen Wandtabellcn.

Betreffend den Umfang der verschiedenen Lehrmittel wird

nichts definitiv vorgeschrieben; dagegen wird hier beigefügt, daß

der Lehrplan der zürcherischen Primärschule, sowohl der Elemen-

tarschule als der Realschule, wöchentlich zwei Mal eine halbe

Stunde, der Ergänzungsschule wöchentlich Eine halbe Stunde,
und der Singschule, zu welcher aber die Ergänzungsschüler

ebenfalls gehören, wöchentlich eine Stunde für den Gesang-

unterricht anweist, und daß durchaus gewünscht werden muß, daß

1) Die „ methodische Anleitung " nicht mehr Uebungen

enthält, als daß dieselben sammt deren Anwendung in der

angegebenen Schulzeit befriedigend durchgenommen werden

können,

2) Die Liedersammlung der Realschule dagegen dem

Lehrer für jede Art der Anwendung in Liedern eine kleine

Auswahl (2 oder 3 ähnliche Nummern) darbiete, und

3) Die Liedersammlung der Ergänzungsschule und
Sin g schule darin noch etwas weiter gehe.

Die sämmtlichen Preisarbeiten sind, jede mit einem Motto über-

schrieben und mit einem Briefe versehen, der den Namen des

Verfassers enthält und mit demselben Motto überschrieben ist,

spätestens am lîtl. April I8KZ der Direktion des Erziehungs-
wesens einzusenden.

Jeder Bewerber übernimmt die Verpflichtung, bei Erlan-

gung des Preises sein Manuskript zunächst vorübergehend zur
Begutachtung durch die Schulkapitcl, dann aber auch auf Ver-

langen des Erziehungsrathes behufs Einführung in die zürcheri-

schen Primärschulen für immer und eigenthümlich dem Erziehungs-

rathe zu überlasten, wogegen er im lctztern Falle noch über den

Preis hinaus für jede Auslage von 20,000 Exemplaren, die in
den ersten 15 Jahren veranstaltet wird, ei» Honorar vo«
ZV Fr. für den Druckbogen zu beanspruchen hat.

Mit der Beurtheilung der eingehenden Arbeiten und der

Antragstellung betreffend Ertheilung von Preisen wird der Er-

ziehungsrath eine Kommission von Fachmännern und Lehrern be-

auftragen.

Zürich, den tt. Juli tSKS.

Der Direktor des Erzichungswesens:

vr. Ed. Suter.
Der Sekretär:

Fr. Schweizer.

Druck von E. KieSling in Zürich.
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